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GZ.: B/WBZ/05925/2017 
 

Hamburg, den 2. Mai 2018 
 

 

 

 
Kunden-WC 
Aufzug 
 
 
 

 

 

Termine nach Vereinbarung unter der  
Telefon-Nr.: 42891 - 4000 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S2, S21 Bergedorf 
Bus 235 Rathaus Bergedorf  
alle Busse Mohnhof 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO 
Eingang 20.11.2017 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 602-065 
Flurstück 4455 in der Gemarkung: Bergedorf 

 
 
Erweiterung der bestehenden Zahnarztpraxis 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls 
notwendige Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
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Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
Dieser Bescheid schließt ein: 
 
 die Genehmigung nach § 173 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Baustufenplan Bergedorf 
 mit den Festsetzungen: W 2 o, (L), ErhaltungsVO Bergedorfer 

Villengebiet 
 Baupolizeiverordnung vom 08.06.1938 in der geltenden Fassung 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 3 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
 
1. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen 
 

1.1. Für den Verzicht auf den notwendigen Flur. 
(§ 34 Abs. 3) 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
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Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 1 zum Bescheid 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Bezirksamt Bergedorf 
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
Wentorfer Straße 38 a 
21029 Hamburg 
 
 
 
AUFLAGEN 
 
 
2. Die Arztpraxis ist mit einer Anlage zur elektroakustischen Alarmierung auszustatten. Die 

Alarmierungsanlage muss bei Auftreten von Rauch selbsttätig auslösen und alle 
Personen in der Nutzungseinheit wirksam alarmieren. Die Anlage ist entsprechend der 
Vornorm DIN V VDE V 0826-1 „Überwachungsanlagen – Teil 1: Gefahrenwarnanlagen 
(GWA) für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung – 
Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung“ (Stand Juni 2005) auszulegen. Die 
Funktion der Alarmierungseinrichtung muss unabhängig von der normalen 
Stromversorgung gewährleistet sein. Die Anlage ist von einem anerkannten 
Sachverständigen vor Inbetriebnahme abzunehmen und wiederkehrend alle 3 Jahre zu 
prüfen.  

 
3. Zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges über tragbare Leitern (anzuleiternden 

Öffnungen mit einer Brüstungshöhe von maximal 8 m über Geländeoberfläche) ist eine 
Fläche von mindestens 10 m x 2 m zum Aufstellen einer Steckleiter nachzuweisen. 
Wünschenswert ist hierbei die orthogonale Herstellung der Fläche. Von öffentlichen 
Verkehrsflächen ist ein gradliniger Zugang zu schaffen zur Vorderseite rückwärtiger 
Gebäude oder zur Rückseite von Gebäuden, wenn eine Rettung von Menschen außer 
vom Treppenraum nur von der Gebäuderückseite aus möglich ist. Der Zu- und 
Durchgang muss mindestens 1,25 m breit sein. Bei Türöffnungen und anderen 
geringfügigen Einengungen genügt eine lichte Breite von 1 m. Die lichte Höhe des Zu- 
und Durchgangs muss mindestens 2 m betragen. Für den Einsatz von tragbaren Leitern 
muss grundsätzlich die direkte Verbindung zu einem notwendigen Fenster oder 
Dachterrasse, Balkon o.ä. je Nutzungseinheit vorhanden sein. Stellen, an denen die 
Feuerwehr mit Rettungsgeräten tätig werden soll, können nur dann als Rettungswege 
anerkannt werden, wenn der Rettungseinsatz nach Eintreffen der Feuerwehr ohne 
nennenswerten zusätzlichen Aufwand und ohne wesentliche Hindernisse innerhalb von 
kurzer Zeit möglich ist. Eine Behinderung durch Bewuchs, Zaunanlagen, Mauern, 
Mauervorsprünge, Vordächer oder Pkw-Stellplätze ist auszuschließen.  

 
 
4.  Ausgänge im Zuge von Rettungswegen müssen bei Anwesenheit von Personen in 

Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel passierbar sein. Schlüsselkästen sind nicht zulässig.  
 
5. An den Rettungswegen und den Ausgängen der Rettungswege müssen dauerhaft und 

gut sichtbar Sicherheitszeichen nach DIN 4844 angebracht werden. Die 
Sicherheitszeichen müssen lang nachleuchtend oder be-bzw. hinterleuchtet sein.  
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6. Rauch-und Feuerschutztüren können die an sie gestellten Anforderungen nur erfüllen, 
wenn sie rauchdicht und selbstschließend sind. Sollen die Türen aus betrieblichen 
Gründen während der Betriebszeit offen gehalten werden, sind sie mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Feststellanlagen oder Freilaufselbstschließern auszurüsten, die bei Auftritt 
von Rauch ein automatisches Schließen der Türen bewirken  

 
7.  Fenster, die als Rettungswege nach § 31 Absatz 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten 

mindestens 0,9 m x 1,2 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante 
angeordnet sein.  

 
 
 
 
 
 
HINWEISE 
 
8. Der Beginn der Ausführung ist der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche 

vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). 
Bitte verwenden Sie dafür den Vordruck in dem Onlinedienst "Anzeige Bau-, 
Abbruch- und Wiederaufnahmebeginn" auf der Internetseite gateway.hamburg.de. 

 
9. die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung 

mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Dies gilt nicht für die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht 
baulichen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO). 

 
10. Weitere Hinweise, Merkblätter und Broschüren für Ihre Bauausführung finden Sie 

unter dem Link: 
"http://www.hamburg.de/baugenehmigung/583468/start-merkblaetter.html". 
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Anlage 2 zum Bescheid 
 
IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Bezirksamt Bergedorf 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt 
Wentorfer Straße 38a 
21029 Hamburg 
E-Mail: Verbraucherschutz@bergedorf.hamburg.de 
 
AUFLAGEN 
 
11. Durch den Betrieb der Praxis darf es nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen im 

Sinne des § 3 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) kommen. 
Die Geräuschimmissionen sind gemäß den Vorgaben der technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu beurteilen. 
 

12. Für die betriebsbedingten Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden wird für 
den Bereich der umgebenden Bebauung ein Grenzwert von 
tagsüber (06.00 – 22.00 Uhr)   55 dB(A) 
und nachts (22.00 – 06.00 Uhr)   40 dB(A) festgelegt. 
Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die vorgenannten Pegel tagsüber um nicht 
mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
 

13. Bei Geräuschübertragungen innerhalb des Gebäudes oder bei 
Körperschallübertragung betragen die Immissionsgrenzwerte für den 
Beurteilungspegel für schutzbedürftige Räume 
tagsüber (06.00 – 22.00 Uhr)   35 dB(A) 
und nachts (22.00 – 06.00 Uhr)   25 dB(A). 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsgrenzwerte um nicht 
mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
 
 

 
Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Änderung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  4 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nicht reines Wohngebäude 
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